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welche weitlaͤufige Vorarbeiten erfodert , und in ihrem Voll⸗

zuge Schwierigkeiten aller Art darbietet ? In der Regel

muß man dann doch ſeine Zuflucht zu Anticipationen des

gezwungenen Anlehens , mittelſt freiwilliger Creditoperationen ,

nehmen , die durch den gleichzeitigen Vollzug des Zwangs⸗

Anlehens und der dadurch hervorgerufenen vereinzelten

Nachfragen nach Kapitalien , noch erſchwert werden .

Die Empfaͤnger der Scheine des gezwungenen Anlehens ſind

zum großen Theile nicht in der Lage , dieſelben feſtzuhalten ;

uͤbereilte Verkaͤufe druͤcken die Preiſe der neuern und aͤltern

Staatspapiere . Auch iſt die Beſtimmung , ſo wie die Erhebung

der Beitraͤge , mit mehr oder weniger bedeutenden Koſten

verknuͤpft . Auf ſolche Weiſe werden gezwungene Anlehen

der Regierung und dem Volke immer theurer zu ſtehen

kommen , als freiwillige Anlehen zu den laͤſtigſten Be⸗

dingungen , und , im Augenblicke der Noth ausgeſchrieben ,

verſpaͤtete Hilfe gewaͤhren. Dieſem Zwecke wuͤrde die Er —

hebung von Zwangs⸗Anlehen von der Klaſſe der Staats —

buͤrger , in deren Haͤnden ſich das meiſte baare Geld befindet ,

eher entſprechen , aber ſich zugleich um ſo mehr von den

Grundſaͤtzen des Rechts entfernen , je ſicherer und ſchneller

ſie die Regiernng in den Beſitz der circulirenden Kapitalien

zu ſetzen geeignet waͤre .

b. 5.

p) Die zwangsweiſe Ausgabe von Creditpapieren und Papiergeld .

Die zwangsweiſe Ausgabe von Creditpapieren kann in

verſchiedenen Formen erfolgen .

1 ) Noͤthigt der Staat diejenigen , welche Forderungen

an ihn zu machen haben , dafuͤr verzinsliche Schuldſcheine

anzunehmen , ein Mittel , das man bei Anhaͤufung von

Ausgabe - Ruͤckſtaͤnden in Anwendung zu bringen verſucht
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ſeyn kann ; ſo unterſcheidet ſich eine ſolche Maaßregel von

Zwangs⸗Anlehen nur durch die Art des Vollzugs . Sie iſt
aber immer mit einer Verletzung des Eigenthums verbunden ,
die um ſo empfindlicher iſt , da ſie gerade nur die Klaſſe
der Kapitaliſten trifft , welche ihr Eigenthum dem Staate ,
im Vertrauen auf die puͤnctliche Erfuͤllung ſeiner Verbindlich⸗
keiten , uͤberlaſſen , oder ſolche Perſonen „ die oft nur mit

fremden Fonds die Leiſtungen beſtritten hatten , woraus ihre
Forderung entſprang .

2 ) Die Ausgabe eines , die kuͤnftige Einloͤſung ver⸗

ſprechenden Papiers , dem die Eigenſchaft eines geſetzlichen
Zahlungsmittels beigelegt wird , iſt hier noch als eines der
Mittel zu betrachten , wodurch die Finanzverwaltung , ohne
zu freiwilligen Creditgeſchaͤften ihre Zuflucht zu nehmen ,
ſich Kapitalien verſchaffen kann . Da dieſe Papiere den
Dienſt der abgeloͤsten edlen Metallen verſehen ; ſo mag es
der Regierung gelingen , den ganzen Werth , den die um⸗
laufenden edlen Metalle behaupteten , durch ſucceſſive Papier⸗
Emiſſionen ſich zuzueignen . Ja ſie kann , nachdem das

Papier die ganze Circulation ausgefuͤllt hat , ohne eine

Depreciation gegen edle Metalle zu erleiden , durch fort⸗
geſetzte Emiſſionen noch den weitern Werth gewinnen , zu
welchem die Ausgabe des Zuwachſes moͤglich faͤllt; der

Erleichterung nicht zu gedenken , die ſie ſich bei der , einem

ſolchen Verfahren folgenden , raſchen Depreciation des

Papiergeldes , durch die Befriedigung aͤlterer, feſtſtehender
Verbindlichkeiten in dem deprecirten Gelde verſchafft . Allein ,
wenn dieſe Art , die Glaͤubiger zu befriedigen , nichts Anderes

als eine theilweiſe Vernichtung ihrer Rechte iſt ; ſo iſt jene
Art , dem Staatsſchatze ein Kapital zuzuwenden , die ver⸗

werflichſte unter allen , und obwohl ſcheinbar die wohl⸗
feilſte , dennoch fuͤr die Geſammtheit in der Regel die

theuerſte . Den verderblichen Einfluß einer ausſchweifenden
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Papiercreation haben wir bereits in dem dritten Kapitel

betrachtet .

Der Gewinn , den die Erhebung eines Kapital auf dieſem

Wege der Finanzverwaltung gewaͤhrt, wird bei allen neuen

Transactionen durch die laͤſtigſten Bedingungen , denen ſie

ſich unterwerfen muß , weit uͤberwogen werden , und die

Vernichtung des Privatcredits wird in allen Zweigen der

Production , und folglich in den Hilfsmitteln der Regierung ,

fuͤhlbar ſeyn . Auch bei dem vorſichtigſten Gebrauche dieſes

Hilfsmittels , werden dieſe Nachtheile bis zu einem gewiſſen

Grade nie ausbleiben , und wenn ſich auch Maaßregeln

fuͤr einen unſchaͤdlichen Gebrauch erſinnen ließen , ſo iſt die

bloße Gefahr eines Mißbrauchs ſchon hinreichend , von jedem

Verſuche abzuſchrecken .

3 ) Auf indirectem Wege kann eine Regierung ſich , durch

den zwangsweiſen Umlauf von Papier , Kapitalien zu ver⸗

ſchaffen ſuchen , wenn ſie eine oͤffentliche Zettelbank er⸗

maͤchtigt , ihre Zahlungen einzuſtellen , und ihren Zetteln

geſetzlichen Curs gibt , gegen freiwillige oder gezwungene

Darleihen , die ſie von ihr erhebt .

Abgeſehen hier von andern Zwecken , worauf eine mo⸗

mentane Einſtellung der Baarzahlungen gerichtet ſeyn kann,

und von den Umſtaͤnden , die eine Beurtheilung aus andern

Geſichtspuncten erfordern , kann jener Zweck eine ſolche

Maaßregel niemals rechtfertigen . Immer werden ſich die

nachtheiligen Folgen derſelben in groͤßerem und geringerem

Maaße , bei beſchraͤnkter Hilfsleiſtung , einſtellen , obwohl

nicht geleugnet werden mag , daß in dieſem Falle die Ge⸗

fahren minder groß ſind ; indem die Regierung , ſo wie ſie

im Beſitze der bedungenen Fonds ſich befindet , ein durch

andere Ruͤckſichten ungeſchwaͤchtes, fortdauerndes Intereſſe hat ,

die oͤffentliche Bankanſtalt in gewiſſen Schranken zu halten .
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